
Bekanntmachung
der Neufassung der Satzung des Unterhaltungsverbands „Hemelter Bach“ im

Kreis Steinfurt

Gemäß § 58 Absatz 2 und § 67 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände 
(Wasserverbandsgesetz - WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I Seite 405 - in der zurzeit 
geltenden Fassung) in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung 
des Gesetzes überWasser- und Bodenverbände (Wasserverbandgesetz-WVG) vom 
12.02.1991 im Lande Nordrhein-Westfalen (NRW AGWVG) vom 07.03.1995 (GV. 
NRW Seite 248 / SGV. NRW 230 in der zurzeit geltenden Fassung) wird hiermit die 
am 07.02.2024 genehmigte Neufassung der Satzung des Unterhaltungsverbands „He
melter Bach“ öffentlich bekanntgemacht.

Steinfurt, Ll .2024 DER LANDRAT
als untere staatliche Verwaltungsbehörde

stellv. Amtsleiter


